




  GESAMTPROGRAMM 
 

 
 
 

alle Artikel Lagerware (Zwischenverkauf vorbehalten) Modelländerungen vorbehalten! 
 

ARBEITSSCHUTZ 
 

Arbeitshandschuhe Tagespreise – Preisänderungen vorbehalten! 
 
Rindspaltleder-Handschuh 
Artikel 1104C 
 
Handschuh aus Rindspaltleder, grau 
Doppelnaht, rohweiße Stulpe, 
rohweißer Segeltuchrücken, 
gefüttert, ausgesuchte Ausführung 
in TOP-Qualität, Größe 10 ½  
 
VE: 120 Paar 
 
Preis ab 1 VE: 
 / Paar 
 
Preis Anbruch: 
 / Paar 
 
 
 

Vollleder-Handschuh 88PAWA 
Artikel 1104acf 
 
Handschuh aus Schweinsvollleder, gelb, 
rohweiße Stulpe, 
rohweißer Segeltuchrücken, 
Innenhand gefüttert und verstärkt,  
Größe 10 ½ 
 
VE: 120 Paar 
 
Preis ab 1 VE: 
 / Paar 
 
Preis Anbruch: 
/ Paar 
 
 
 

Rindspaltleder-Handschuh 88CBWA 
Artikel 1104bf 
 
Handschuh aus Rindspaltleder, gelb, 
geschliffen, rohweiße Stulpe, 
rohweißer Segeltuchrücken, 
Innenhand gefüttert,  
Größe 10 ½ 
 
VE: 120 Paar 
 
Preis ab 1 VE: 
/ Paar 
 
Preis Anbruch: 
/ Paar 
 
 
 

Rindnarbenleder-Handschuh  
Artikel 1104ahr 
 
Handschuh aus Rindnarbenleder, lichtgrau, 
Doppelnaht, rohweiße gummierte Stulpe, 
rohweißer Segeltuchrücken, 
Innenhand gefüttert,  
Größe 10 ½ 
 
VE: 120 Paar 
 
Preis ab 1 VE: 
 / Paar 
 
Preis Anbruch: 
 / Paar 
 
 
 

Möbelleder-Handschuh hell 
Artikel 1104sp7 
 
Handschuh aus Polsternarbenleder,  
helle Farben, Innenhand verstärkt, 
Rückhand und gummierte Stulpe  
aus kräftigem, rohweißem Segeltuch 
Größe 10 ½ 
 
VE: 120 Paar 
 
Preis ab 1 VE: 
 / Paar 
 
Preis Anbruch: 
 / Paar 
 
 
 

PVC-Handschuh  
Artikel 807a / b / c 
 
rotbraun, nahtlos getaucht, 
trikotgefüttert 
 
VE: 100 Paar 
  
ca. 27 cm lang 
Preis ab 1 VE:  
Preis Anbruch:   
 
ca. 35 cm lang 
Preis ab 1 VE:  
Preis Anbruch: 
 
ca. 45 cm lang 
Preis ab 1 VE:  
Preis Anbruch:   
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alle Artikel Lagerware (Zwisch

ARBEITSSCHUTZ 
 

Arbeitshandschuhe   
 
Latex-Handschuh  
Artikel 807d 
 
mit naturfarbenem Latex nahtlos 
getaucht, griffige Oberfläche, 
aus kräftigem Gewebe, bedingt 
schnittfest, griffsicher, abriebfest,  
Handrücken teilbeschichtet, 
Strickbund, ca. 25 cm lang 
 
  
VE: 120 Paar 
 
Preis ab 1 VE: 
 / Paar 
 
Preis Anbruch: 
/ Paar 
 

Nitril-Handschuh  
Artikel 807e 
 
Allzweckhandschuh 
mit Nitrilbeschichtung, blau 
Größen 8, 9 und 10 
 
VE: 144 Paar 
 
mit Strickbund (807e-00) 
Preis ab 1 VE:  / Paar 
Preis Anbruch: / Paar 
  
 
  
  
mit fester Stulpe (807e-07) 
Preis ab 1 VE: / Paar 
Preis Anbruch:  / Paar 
  
  
 

Nitril-Handschuh  
Artikel 807n 
 
gelb, mit Strickbund 
Größen 8, 9 und 10 
 
 
 
 
 
VE: 144 Paar 
 
Preis ab 1 VE: 
/ Paar 
 
Preis Anbruch: 
 / Paar 

Fliesenleger-Handschuh 
Artikel 803 
 
gelb, velourisiert, ca. 30 cm lang 
Größen 7, 8, 9 und 10 
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enverkauf vorbehalten) 
 

 
 
VE: 100 Paar 
 
Preis ab 1 VE: 
 / Paar 
 
Preis Anbruch: 
 / Paar 
 

Haushalts-Handschuh 
Artikel 805 
 
gelb, velourisiert, ca. 30 cm lang 
Größen 7, 8, 9 und 10 
 
 
 
 
 
 
 
VE: 100 Paar 
 
Preis ab 1 VE: 
 / Paar 
 
Preis Anbruch: 
 / Paar 
 

Industrie-Ha
Artikel 802a 
 
ölbeständig, verlou
einzeln im Polybeu
Größen 7, 8, 9 und
 
 
 
 
 
 
VE: 100 Paar 
 
Preis ab 1 VE: 
/ Paar 
 
Preis Anbruch: 
 / Paar 

 

 

ndschuh 

risiert, ca. 30 cm lang 
tel verpackt 
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Modelländerungen vorbehalten! 
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alle Artikel Lagerware ab ca. S

ARBEITSSCHUTZ 
 

Winterbekleidung 
 

Winterweste 
Artikel 1904WFB 
 

Mischgewebe, Baumwollfutter,  
dunkelblau, wattiert, viele Tasch
verdeckter Reißverschluss,  
Windfangleiste 
Größen: S (46/48) - XXXL (66/6
 
 
 
 
 
VE: 20 Stück 
 
Preis ab 1 VE: 
/ Stück 
 
Preis Anbruch: 
 / Stück 
 

Wendeweste 
Artikel 1904WW 
 

Mischgewebe, beidseitig tragbar
dunkelblau / tannengrün, wattier
viele Taschen, Reißverschluss,  
Windfangleiste 
Größen: S (46/48) - XXXL (66/6
 
 
VE: 20 Stück 
 
Preis ab 1 VE: 
 / Stück 
 
Preis Anbruch: 
 / Stück 
 

Pilotenjacke TEFLON
Artikel 1904PJ 
 

60% Baumwolle / 40% Nylon, 
heraustrennbares Faserpelzfutte
durch abnehmbare Ärmel auch a
Weste tragbar, Strickbund an Är
Bund, schmutz- und wasserabw
aufwändige Ausstattung mit viele
Taschen, Zweiwege-Reißver- 
schluß, Farbe: marine 
Größen: S (46/48) - XXL (62/64
Übergröße: XXXL (66/68) 
 
VE: 10 Stück 
 
Preis ab 1 VE:  / Stück 
 
Preis Anbruch:  / Stück 
 
Preis Gr.66/68:  / Stück 

Prevent-Jacke “3 in 1” 
Artikel 1904RP 
 

Regenparka mit abtrennbarer, 
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gefütterter Kapuze 
Außenjacke: Oxford-Nylon, schwarz 
wasserdicht, mit Reflektoren 
Innenjacke: Thermo-Wendejacke mit 
Cordkragen und Ärmelbündchen, 
schwarz / schwarz-weiß-kariert 
Größen: S (46/48) - XXL (62/64)  
Übergröße: XXXL (66/68) 
 
VE: 10 Stück 
 
Preis ab 1 VE: / Stück 
 
Preis Anbruch: / Stück 
 
Preis Gr.66/68: / Stück 
 

Bundeswehrparka 
Artikel 1904BP 
 

schwere Qualität, mit Kapuze und 
austrennbarem Innenfutter, extra 
schichtet 

lange Ausführung, steingrau 
Größen: S (46/48) - XXXL (66/68)  
 
 
 
VE: 10 Stück 
 
Preis ab 1 VE: 
/ Stück 
 
Preis Anbruch: 
 / Stück 
 

Creek-Jacke atmungsaktiv! 
Artikel 1904CJ 
 

“3 in 1”- Jacke mit Kapuze im Krag n 
Außenjacke: 100% Polyester, 
r,
 
 
 

ber (Zwischenverkauf vorbehalten)  Modellä
 

d 
, 

wasserdicht und atmungsaktiv 
Innenjacke: Polyester-Fleece 
aufwändige Ausstattung mit vielen
Taschen inkl. Handytasche 
Zweiwege-Reißverschluss, 
Farbe: schwarz 
Größen: S (44/46) - XXL (60/62)  
Übergröße: XXXL (64/66) 
 
VE: 10 Stück 
 
Preis ab 1 VE: / Stück 
 
Preis Anbruch: / Stück 
 
Preis Gr.66/68: / Stück 
e

nderungen vorbehalten! 
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alle Artikel Lagerware ab ca. September (Zwischenverkauf vorbehalten)  Mod
 

ARBEITSSCHUTZ 
 

Winterbekleidung 
 

Offshore-Parka 
Artikel 1904OSP 
 

100% Nylon, PU-beschichtet,  
dunkelblau mit rotem Steppfutter,  
feste Kapuze, Windfangleiste, 
Innenwindfang in Bundhöhe, 
viele Taschen, Strickbund im Arm, 
Größen: S (46/48) - XXXL (66/68)  
 
 
VE: 10 Stück 
 
Preis ab 1 VE: 
 / Stück 
 
Preis Anbruch: 
 / Stück 
 

Thermohemd 
Artikel 1904TK 
 

Baumwolle, Baumwollfutter,  
Webkaro  
wechselnde Dessins in den 
Grundfarben: rot, blau, grün 
Größen: S (46/48) - XXL (62/64)  
 
 
  
 
VE: 10 Stück 
 
Preis ab 1 VE: 
 / Stück 
 
Preis Anbruch: 
 / Stück 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S3 Winter-Schnürstiefel 
Artikel 2016 
 

nach EN 345 S3, Winterfutter, 
Stahlkappe und -sohle,  
PU-Sohle, Schnürung,  
ca. 28 cm hoch 
Größen: 38 - 47 
 
 
 
VE: 10 Paar 
 
Preis ab 1 VE: 
 / Paar 
 
Preis Anbruch: 
 / Paar 
 

S3 Winter-Reißvers
Artikel 2014 
 

nach EN 345 S3, Winterfutter, 
Stahlkappe und -sohle, 
PU-Sohle, Reißverschluss,  
ca. 28 cm hoch 
Größen: 39 - 48 
 
 
 
 
VE: 10 Paar 
 
Preis ab 1 VE: 
 / Paar 
 
Preis Anbruch: 
 / Paar 
 
 
 
 

Winterbau-Handsc
Artikel 1104wb3 
 

Polsternarbenleder- 
Handschuh 
aus Polsternarbenleder 
Innenhand verstärkt,  
Weblammfutter,  
Pulsschutz,  
dunkle Farben  
 
VE: 60 Paar 
 
Preis ab 1 VE: 
 / Paar 
 
Preis Anbruch: 
 / Paar 
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alle Artikel Lagerware (Zwischenverkauf vorbehalten) 
 

ARBEITSSCHUTZ 

 
Schürzen 
 
PVC-Gewebeschürze dunkel 
Artikel 1903b 
 
dunkle Ausführung,  
90 x 

 
120 cm 

 
 

PVC-Gewebeschürze hell 
Artikel 1903c 
 
helle Ausfü

 
hrung, 90 x 120 cm 

 

PVC-Gewebeschürze schwer 
Artikel 1903d 
 
schwere Ausführung,  
80 x 

 
100 cm 

 
 

 

Segeltuch-Schürze rotbraun 
Artikel 1903a 
 
80 x 

 
100 cm 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
I. Geltung/Angebote 
1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle - auch 

zukünftigen - Verträge und sonstigen Leistungen. Bedingungen 
des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen 
nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich 
widersprechen. 

2. Unsere Angebote sowie die Preise in diesem Katalog sind im 
Hinblick auf die augenblickliche Rohstoffsituation freibleibend. 
Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden, 
Zusagen, Garantien und sonstige Zusicherungen unserer 
Verkaufsangestellten, werden erst durch unsere schriftliche 
Bestätigung verbindlich. 

3. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, 
Abbildungen, technische Daten, Bezugnahmen auf Normen 
sowie Aussagen in Werbemitteln sind keine 
Beschaffenheitsangaben, Eigenschaftszusicherungen oder 
Garantien, soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als solche 
bezeichnet sind. 

4. Abweichungen des Liefergegenstandes von Angeboten, 
Mustern, Probe- und Vorlieferungen sind nach Maßgabe der 
jeweils gültigen DIN-/EN-Normen oder anderer einschlägiger 
technischer Normen zulässig. 

II. Preise 
1. Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart, 

ab unserem Betrieb ausschließlich Verpackung, jeweils zuzüglich 
Mehrwertsteuer. 

2. Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die 
Verpackung zum Selbstkostenpreis; im Rahmen der gesetzlichen 
Regelungen nehmen wir von uns gelieferte Verpackungen 
zurück, wenn sie uns vom Käufer in angemessener Frist 
frachtfrei zurückgegeben werden. 

III. Zahlung und Verrechnung 
1. Unsere Rechnungen sind fällig innerhalb 14 Tagen mit 2 % 

Skonto, innerhalb 30 Tagen netto, jeweils ab Rechnungsdatum. 
Die Zahlung hat innerhalb dieser Fristen so zu erfolgen, daß uns 
der für den Rechnungsausgleich erforderliche Betrag spätestens 
am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht. Der Käufer kommt 
spätestens 10 Tage nach Fälligkeit unserer Forderung in Verzug, 
ohne daß es einer Mahnung bedarf. 

2. Rechnungen über Beträge unter 50,00 EUR (Euro) sowie für 
Montagen, Reparaturen, Formen und Werkzeugkostenanteile 
sind jeweils sofort fällig und netto zahlbar.  

3. Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte 
Gegenforderungen berechtigen den Käufer weder zur 
Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung. 

4. Bei Überschreiten des Zahlungszieles, spätestens ab Verzug, 
sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe der jeweiligen Banksätze für 
Überziehungskredite zu berechnen, mindestens aber Zinsen in 
Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. Die 
Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt 
vorbehalten. 

5. Wird nach Vertragsschluß erkennbar, daß unser 
Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des 
Käufers gefährdet wird, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB 
(Unsicherheitseinrede) zu. Wir sind dann auch berechtigt, alle 
unverjährten Forderungen aus der laufenden 
Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stellen und die 
Einziehungsermächtigung gemäß Ziff. V/5 zu widerrufen. Bei 
Zahlungsverzug sind wir zudem berechtigt, die Ware nach Ablauf 
einer angemessenen Nachfrist zurück zu verlangen sowie die 
Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung gelieferter Ware zu 
untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. Alle 
diese Rechtsfolgen kann der Käufer durch Zahlung oder 
Sicherheitsleistung in Höhe unseres gefährdeten 
Zahlungsanspruchs abwenden. Die Vorschriften der 
Insolvenzordnung bleiben von den vorstehenden Regelungen 
unberührt. 

6. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den 
Rechnungswert ausschließlich Fracht und setzt den 

vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des 
Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus. 

IV. Lieferfristen 
1. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem 

Ablauf der Liefergegenstand unseren Betrieb verlassen hat. 
2. Lieferfristen verlängern sich in angemessenem Umfang bei 

Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere 
Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt unvorhersehbarer 
Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche 
Hindernisse nachweislich auf die Fertigung oder Ablieferung des 
Liefergegenstandes von erheblichem Einfluß sind. Dies gilt auch, 
wenn die Umstände bei Vorlieferanten eintreten. Derartige 
Umstände teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Diese 
Regelungen gelten entsprechend für Liefertermine. Wird die 
Durchführung des Vertrages für eine der Parteien unzumutbar, 
so kann sie insoweit vom Vertrag zurücktreten. 

V. Eigentumsvorbehalt  
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) 

bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
einschließlich der künftig entstehenden oder bedingten 
Forderungen. 

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als 
Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die 
verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. V/1. 
Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbe-
haltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das 
Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der 
anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch 
Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns 
bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem 
neuen Bestand oder der Sache im Umfang des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie 
unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden 
Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltswaren im Sinne der Ziff. 
V/1. 

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen 
und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, daß 
die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziff. V/4 
bis V/6 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die 
Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 

4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie 
dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die 
Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer 
zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren 
veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der 
Weiterveräußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes 
der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung 
von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziff. V/2 
haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe dieser 
Miteigentumsanteile. 

5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der 
Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf 
einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den in 
Ziff. III/5 genannten Fällen Gebrauch machen. Auf unser 
Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von 
der Abtretung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht selbst 
tun - und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und 
Unterlagen zu geben.  

6. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte 
muß der Käufer uns unverzüglich benachrichtigen. 

7. Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten 
Forderungen insgesamt um mehr als 50 v. H., sind wir auf 
Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten 
nach unserer Wahl verpflichtet. 
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